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P r e i s l i s t e 
 

 

Seit dem 01.01.2012 betragen die einzelnen Pflegesätze: 

 
 

 
 

Der tägliche 

Pflegesatz 

Der monatliche 

Pflegesatz 

abzüglich monatlicher 

Pflegekassenleistung 

Ihr zu zahlender 

Monatsbetrag 

Pflegestufe 0 €    63,96 € 1.945,67 ---------- € 1.945,66 

Pflegestufe 1 €    82,48 € 2.509,04 € 1.023,00 € 1.486,04 

Pflegestufe 2 €    95,71 € 2.911,50 € 1.279,00 € 1.632,50 

Pflegestufe 3 €  108,94 € 3.313,95 € 1.550,00 € 1.763,95 

Härtefall         €  121,04 € 3.682,04 € 1.918,00 € 1.764,04 

 

Wir sind eine anerkannte und zugelassene Pflegeeinrichtung und Vertragspartner der Pflegekassen 

sowie der Sozialhilfeträger. Unsere Leistungen erstrecken sich von der Pflege über die Betreuung 

und die hauswirtschaftliche Versorgung. 

 

 

 Pflegekassenleistung: Diese Leistung erhält jeder, der in einer gesetzlichen 

Krankenversicherung Mitglied ist. Die Höhe der Beteiligung entnehmen Sie bitte der oben 

aufgeführten Preisliste. Für Personen, die nach beamtenrechtlichen Vorschriften Anspruch 

auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben, gelten besondere Bestimmungen.  

 

 

 Sozialamtsleistungen:  Diese Leistungen werden nach dem Bundessozialhilfegesetz an 

Personen gezahlt,  die   aus   eigenen    Mitteln die   Heimpflegekosten   nicht   zahlen   

können. Grundsätzlich ist festzuhalten, dass es jedem Menschen - egal wie hoch seine 

Einkünfte/Vermögen sind - frei steht, ein Heim seiner Wahl zu suchen. Entscheidend für die 

Übernahme der Kosten ist, dass das Heim eine gültige Vergütungsvereinbarung 

abgeschlossen hat.  

 

 

 Pflegewohngeld/Einzelförderung: Dieses bezieht sich auf den Gesamtbetrag der 

Investitionskosten in Höhe von 15,81 Euro täglich / 480,94 Euro monatlich, die in den oben 

aufgeführten Pflegesätzen enthalten sind. Je nach Vermögen, Rentenhöhe und Bundesland 

beteiligen sich die zuständigen Stellen.   

 


